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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, 

Umwelt, Klimaschutz und Verkehr 

20.01.2021 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 03.02.2021 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, jeder Person sowie Mitgliedern von Personenvereinigung, 

die vorsätzlich Sachbeschädigungen an städtischen Einrichtungen begangen haben, im Rahmen 

der Ausübung des Hausrechts das Betreten von städtischen Einrichtungen für bis zu zwei Jahre zu 

untersagen. Ausgenommen hiervon sind Schulen, an denen die betroffenen Personen Schüler sind.  

 

02 

Die Stadt Erfurt schließt darüber hinaus mit den betroffenen Personen sowie Mitgliedern von 

Personenvereinigungen, in denen sie als Vorstandsmitglied tätig sind, für die Dauer von bis zu 

zwei Jahren keinen Miet- oder Nutzungsvertrag mehr für die im städtischen Eigentum stehenden 

Immobilien bzw. Räume ab. 

 

03 

Für die Dauer von mindestens einem und maximal 2 Jahren erfolgt keine finanzielle Förderung der 

betroffenen Personenvereinigung durch die Stadt Erfurt. 

 

 

 

06.01.2021, gez. i. A. xxxxxxxxx 
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion AfD 
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Entscheidungsvorlage 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2021 2022 2023 2024 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

In der Stadt Erfurt sind an Gebäuden, Mauern und sonstigen baulichen Anlagen regelmäßig 

Sachbeschädigungen vor allem durch illegales Graffiti zu beobachten. Nach Säuberung dieser 

Flächen, werden diese alsbald erneut beschmiert und beschädigt. 

 

Erfolgt eine solche Beschädigung an städtischem Eigentum, ist die Stadt gezwungen und in der 

Verantwortung hier mit entsprechenden Konsequenzen zu agieren. Hierzu gehört insbesondere 

die strenge Ausübung ihres Hausrechts durch Aussprechen von Betretungsverboten. 
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